
wird von Bewilligungsstelle ausgefüllt 

Regierungspräsidium Freiburg 

Abteilung 8 - Forstdirektion 

Bertoldstraße 43 

79098 Freiburg 

Eingangsstempel RP 

Antrag auf Gewährung von Zuwendungen für Naturparke 
 (Bitte zutreffende Felder ausfüllen, mit *gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder, grau hinterlegte Felder können nicht bearbeitet werden! 

Bitte speichern Sie das Dokument ab, bevor Sie mit dem digitalen Ausfüllen beginnen, da sonst eingegebene Daten verloren gehen könnten.) 
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1. Antragsteller

Antragsteller (Name, Vorname bzw. genaue Unternehmensbezeichnung)*: 

 Hausnummer*: 

 Ort*: 

 Telefon*: 

 Unternehmensnummer (BNRZD)*: 

Straße*: 

Postleitzahl*: 

Ansprechpartner*: 

E-Mail*:

Bankverbindung (IBAN)*: Bankverbindung (Kreditinstitut)*: 

Umsatzsteuer-ID: 



2. Projekt-/Vorhabenstitel*

3. Geplanter Durchführungszeitraum (MM.JJJJ)*

4. Vorzeitiger Maßnahmenbeginn

hiermit beantrage ich die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns 

Begründung (verpflichtend): 

5. Kostenplan (Ein detaillierter Kostenplan ist dem Antrag als Anlage beizufügen!)

  lfd 
  Nr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Summe 
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Hinweis: Ab einer beantragten Zuwendung von 10.000 € erfolgt i.d.R. eine EU-Kofinanzierung. 

das Projekt wird ausschließlich aus Lotteriemitteln finanziert 

Die zusätzlichen Verpflichtungen/Bestimmungen in der Erklärung des Antragstellenden sind zu beachten.

EUR 6. Finanzierungsplan

(1) Eigenmittel (inkl. USt)

(2) Projektbezogene Zuschüsse

(3) Fremdmittel

(4) Beantragte Zuwendung

Gesamtausgaben (1)+(2)+(3)+(4) 

Förder-
fähige 

Gesamt-
ausgaben 

€ 
(ohne USt)

Fremd-
mittel 

€ 
USt 
% USt € 

Förder-
fähige 

Gesamt-
ausgaben 

€ 
(inkl. USt

ohne 
Fremdmittel) 

bean-
tragte 

Zuwen-
dung € 

(ohne USt)

Förder-
fähige 

Gesamt-
ausgaben 

€ 
(ohne USt

und 
Fremdmittel) 

Maßnahme/Fördersatz 



7. Kostenplausibilisierung:

8. Angaben zur Größe des Unternehmens
Begünstigte – auch Einzelpersonen, Ehepaare oder Erbengemeinschaften – gelten unabhängig von
der Rechtsform als „Unternehmen“ (Einordnung nach Unternehmensgröße ist immer anzugeben).
Hinweis: Hilfestellung zur Einordnung des richtigen Unternehmenstyps gibt das Formular „Angaben
zum Unternehmen“ Button „Angaben zum Unternehmen“

Begünstigter/Begünstige – ist auf Grundlage der Mitarbeiterzahlen und finanziellen 
Schwellenwerte als Kleinst- bzw. kleines und mittleres Unternehmen einzuordnen. 
(Gemäß Empfehlung 2003/361 der Kommission sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU) definiert als 
Unternehmen, deren Personalbestand und wirtschaftliches Gewicht bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten. Ein 
mittleres Unternehmen hat bis zu 250 Mitarbeiter, einen Umsatz von bis zu 50 Mio. EUR und eine Bilanzsumme 
von bis zu 43 Mio. EUR; Ein kleines Unternehmen hat bis zu 50 Mitarbeiter und einen Umsatz bzw. eine 
Bilanzsumme von bis zu 10 Mio. EUR; Ein Kleinstunternehmen hat bis zu zehn Mitarbeiter und einen Umsatz bzw. 
eine Bilanzsumme von bis zu 2 Mio. EUR.)

Begünstigter/Begünstigte ist auf Grundlage der Mitarbeiterzahl und finanziellen 
Schwellenwerte nicht als Kleinst- bzw. kleines und mittleres Unternehmen einzuordnen. 

9. Anlagen:
Projekt-/Vorhabensbeschreibung bzw. Geschäftsplan*  

(erforderlich bei Maßnahme „Projektkoordination“) 

Kostenplan*  

Kostenplausibilisierung (entsprechend den Angaben unter Nummer 7.)* 

Lageplan, Bauplan (bei Wegebau, Pavillon o. ä.)  

Erforderliche behördliche Genehmigungen  

Finanzierungsnachweis“ (bei EU-Kofinanzierten Maßnahmen ab förderfähigen 

Gesamtausgaben > 20.000 € netto) (Formular für Kommunen)

Einverständniserklärung der Eigentümer (falls erforderlich) 

Sonstiges: 
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Entfällt, da ein förmliches Vergabefahren durchgeführt wird (eine qualifizierte 
Kostenberechnung ist dem Antrag als Anlage beizufügen). 

Die Antragskosten wurden über die Einholung von 3 Preisinformationen plausibilisiert 
(Vergleichsangebote sind dem Antrag beizufügen). 

Referenzkostensystem (bitte aufführen): 

Bewertungsausschuss wird durchgeführt (Bewertungsausschussprotokoll beifügen! 
Dieses Protokoll wird durch den Bewertungsausschuss  ausgestellt). 

Sonstiges Bewertungsystem

https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/site/pbs-bw-mlr-root/get/documents_E1720295457/MLR.LEL/PB5Documents/mlr/Foerderwegweiser/Naturparkf%C3%B6rderung/Formular/Angaben_zum_Unternehmen.pdf


10. Es wird versichert, dass die Maßnahme, für die eine Zuwendung beantragt wird,
ausnahmslos innerhalb der Naturparkkulisse (jeweils gültige Naturparkverordnung)
durchgeführt wird:

Ja 

Nein 

  Teile die außerhalb der Naturparkkulisse liegen, werden rausgerechnet. 

  Ausnahmegenehmigung wird hiermit beantragt. 

Dienstsiegel 

bei Kommunen 
und sonstigen 
Körperschaften 

Datum, Unterschrift* 

Funktion, Name in Druckbuchstaben

Wurden alle Pflichtfelder ausgefüllt? 

Nachdem der Antrag vollständig bearbeitet wurde, bitte hier 

Bitte unterschreiben Sie den ausgedruckten Antrag und senden diesen per Post mit allen 
notwendigen Anlagen an die Bewilligungsstelle 
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Die "Erklärung der Antragstellerin/des Antragstellers" habe ich zur Kenntnis genommen. 
Diese ist Bestandteil des Antrages. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Erklärung an.* 

Link zur  Erklärung des Antragstellers

Die Datenschutzerklärung nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung habe ich 
gelesen und zur Kenntnis genommen.* 
Link zur  Datenschutzerklärung 





Angaben zum Unternehmen 


Anlage zum Förderantrag vom: 


Antragsteller:   


Angaben zum Unternehmen 


Hinweis: Als Unternehmen gilt nach Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 
(siehe S. 3) jede Einheit, unabhängig ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu gehören 
insbesondere jene Einheiten, die eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als Einzelpersonen- oder 
Familienbetriebe ausüben sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit nachgehen. 


Zur Einordnung, ob es sich um ein kleines oder mittelständisches Unternehmen (KMU) oder ein großes 
Unternehmen handelt, sind nachfolgende Angaben notwendig: 


1. Handelt es sich bei dem antragstellenden Unternehmen um eine Gebietskörperschaft, einen
kommunalen Zweckverband oder eine andere Körperschaft des öffentlichen Rechts oder werden 25 %
oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte des betroffenen Unternehmens von einer oder mehreren
öffentlichen Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert
(bezüglich Ausnahmen siehe Verordnung (EU) 702/2014 Art. 3, Abs. 2).?1


☐ nein (weiter mit Frage 2.) 
☐ ja  (weiter mit Frage 4.) 


2. Bitte kreuzen Sie an, um welchen Unternehmenstyp es sich bei Ihrem Unternehmen handelt!


☐ Eigenständiges Unternehmen (auch Einzelpersonen, Ehepaar, Erbengemeinschaften). 
Es werden keine Anteile von 25 % oder mehr an 
Stimmrechten / des Kapitals am antragstellendem 
Unternehmen oder von diesem an einem anderen 
Unternehmen gehalten. 


☐ Partnerunternehmen Es werden Anteile von 25 % und mehr bis einschließlich 50 
% der Stimmrechte / des Kapitals am Antrag stellendem 
Unternehmen oder von diesem an anderen Unternehmen 
gehalten. (bezüglich Ausnahmen siehe Verordnung (EU) 
Nr. 702/2014 Art. 3, Abs. 2). 


Unter 3. "Angabe zur Größe des Unternehmens" sind die Angaben, entsprechend der Vorgaben des Anhang I 
der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 Art. 5 + 6, auf das eigene und Partnerunternehmen zu beziehen.


☐ verbundenes Unternehmen Es wird ein konsolidierter Jahresabschluss aufgestellt oder 
es werden Anteile von über 50 % der Stimmrechte am 
Antrag stellendem Unternehmen oder von diesem an 
anderen Unternehmen gehalten oder es wird aufgrund 
anderer Regelungen ein beherrschender Einfluss 
ausgeübt. (für zusätzliche Informationen siehe Verordnung 
(EU) Nr. 702/2014 Art. 3, Abs. 3). 


Unter 3. "Angabe zur Größe des Unternehmens" sind die Angaben, entsprechend der Vorgaben des Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 702/2014 Art. 5 + 6, auf das eigene und Partnerunternehmen zu beziehen.


3. Angaben zur Größe des Unternehmens (ggf. inkl. Partnerunternehmen und verbundene Unternehmen)


1 Religionsgemeinschaften sich nach Artikel 140 GG i.V.m. Artikel 137 Abs. 5 WRV in der Regel eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
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3. Angaben zur Größe des Unternehmens (ggf. inkl. Partnerunternehmen und verbundene Unternehmen)


3.1 Das Unternehmen beschäftigt mehr als 250 Personen 
☐ Nein es müssen keine weiteren Fragen beantwortet werden, bei dem Unternehmen handelt sich um ein 
                            Kleinstunternehmen, kleines oder mittleres Unternehmen (KMU)    
☐ Ja   (weiter mit Frage 3.2) 


3.2 Der Jahresumsatz beträgt mehr als 50 Mio. EUR oder die Jahresbilanzsumme beläuft sich auf mehr als 
43 Mio. EUR. 


☐ Nein es müssen keine weiteren Fragen beantwortet werden, bei dem Unternehmen handelt sich um ein 
 Kleinstunternehmen, kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) 


☐ Ja (Weiter mit Frage 4 „Darstellung der Situation“) 


4. Darstellung der Situation


Ihr Unternehmen ist aufgrund der Mitarbeiterzahlen und finanziellen Schwellenwerte nicht als Kleinst- bzw. Kleines oder 
mittleres Unternehmen einzuordnen. Gemäß der „Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im 
Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014-2020“ (2014/C204/01) gilt das Unternehmen deshalb als großes 
Unternehmen. Große Unternehmen müssen nach der Randnummer 72 der Rahmenregelung (2014/204/01) die Situation 
beschreiben, die ohne Zuschüsse bestehen würde (kontrafaktische Fallkonstellation). Die Ausführungen zur 
kontrafaktischen Fallkonstellation sind durch Nachweise zu untermauern. Die Darstellung ist plausibel, wenn sie 
unverfälscht die Faktoren wiedergibt, die zum Zeitpunkt der Entscheidung des Antragstellers in Bezug auf das 
betreffende Vorhaben maßgeblich waren. 


Beschreibung der Situation ohne Zuschüsse (ggf. weitere Ausführungen auf gesondertem Blatt) 


Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/Antragstellerin 
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ANHANG I  
der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 


 
DEFINITION DER KLEINSTUNTERNEHMEN SOWIE DER KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN 


 
Artikel 1 


 
Unternehmen 


 
Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt.  
Dazu gehören insbesondere auch jene Einheiten, die eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als 
Einpersonen- oder Familienbetriebe ausüben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer 
wirtschaftlichenTätigkeit nachgehen. 


 
Artikel 2 


 
Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellenwerte zur Definition der Unternehmensklassen 


 
(1) Die Größenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) setzt sich aus 
Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von 
höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft. 
 
(2) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 
50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt. 
 
(3) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 10 
Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet. 
 


Artikel 3 
 


Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahlen und der finanziellen Schwellenwerte berücksichtigte 
Unternehmenstypen 


 
(1) Ein „eigenständiges Unternehmen“ ist jedes Unternehmen, das nicht als Partnerunternehmen im Sinne von Absatz 2 
oder als verbundenes Unternehmen im Sinne von Absatz 3 gilt. 
 
(2) „Partnerunternehmen“ sind alle Unternehmen, die nicht als verbundene Unternehmen im Sinne von Absatz 3 gelten 
und zwischen denen folgende Beziehung besteht: Ein Unternehmen (das vorgeschaltete Unternehmen) hält — allein 
oder gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen im Sinne des Absatzes 3 — 25 % oder mehr 
des Kapitals oder der Stimmrechte eines anderen Unternehmens (des nachgeschalteten Unternehmens). 
Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, auch wenn der Schwellenwert von 25 % erreicht oder 
überschritten 
wird, sofern es sich um folgende Kategorien von Investoren handelt und unter der Bedingung, dass diese 
Investoren nicht im Sinne von Absatz 3 einzeln oder gemeinsam mit dem betroffenen Unternehmen verbunden 
sind:  
a) staatliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften, natürliche Personen bzw. Gruppen natürlicher 
Personen, die regelmäßig im Bereich der Risikokapitalinvestition tätig sind („Business Angels“) und die Eigenkapital 
in nicht börsennotierte Unternehmen investieren, sofern der Gesamtbetrag der Investition der genannten „Business 
Angels“ in ein und dasselbe Unternehmen 1 250 000 EUR nicht überschreitet; 
b) Universitäten oder Forschungszentren ohne Gewinnzweck; 
c) institutionelle Anleger einschließlich regionaler Entwicklungsfonds; 
d) autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger als 10 Mio. EUR und weniger als 
5000 Einwohnern. 
 
(3) „Verbundene Unternehmen“ sind Unternehmen, die zueinander in einer der folgenden Beziehungen stehen: 
a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens; 
b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums 
eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen; 
c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer 
Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben; 
d) ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen 
Aktionären oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle 
über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaftern aus. 
1.7.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 193/67 
Es besteht die Vermutung, dass kein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, sofern sich die in Absatz 2 Unterabsatz 2 
genannten Investoren nicht direkt oder indirekt in die Verwaltung des betroffenen Unternehmens einmischen — 
unbeschadet der Rechte, die sie in ihrer Eigenschaft als Aktionäre oder Gesellschafter besitzen. 
Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Unternehmen oder einen der in Absatz 2 genannten Investoren 
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untereinander in einer der in Unterabsatz 1 genannten Beziehungen stehen, gelten ebenfalls als verbunden. 
Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen 
miteinander 
in einer dieser Beziehungen stehen, gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese Unternehmen 
ganz oder teilweise in demselben Markt oder in benachbarten Märkten tätig sind. 
Als „benachbarter Markt“ gilt der Markt für ein Produkt oder eine Dienstleistung, der dem betreffenden Markt unmittelbar 
vor- oder nachgeschaltet ist. 
 
(4) Außer in den in Absatz 2 Unterabsatz 2 angeführten Fällen kann ein Unternehmen nicht als KMU angesehen werden, 
wenn 25 % oder mehr seines Kapitals oder seiner Stimmrechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren 
öffentlichen Stellen einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden. 
 
(5) Die Unternehmen können eine Erklärung zu ihrer Qualität als eigenständiges Unternehmen, Partnerunternehmen 
oder verbundenes Unternehmen sowie zu den Daten über die in Artikel 2 angeführten Schwellenwerte abgeben. 
Diese Erklärung kann selbst dann vorgelegt werden, wenn sich die Anteilseigner aufgrund der Kapitalstreuung nicht 
genau feststellen lassen, wobei das Unternehmen nach Treu und Glauben erklärt, es könne mit Recht davon ausgehen, 
dass es sich nicht zu 25 % oder mehr im Besitz eines Unternehmens oder im gemeinsamen Besitz von miteinander 
bzw. über natürliche Personen oder eine Gruppe natürlicher Personen verbundenen Unternehmen befindet. 
Solche Erklärungen werden unbeschadet der aufgrund einzelstaatlicher Regelungen oder Regelungen der Union 
vorgesehenen Kontrollen oder Überprüfungen abgegeben. 
 


Artikel 4 
 


Für die Mitarbeiterzahl und die finanziellen Schwellenwerte sowie für den Berichtszeitraum zugrunde zu 
legende Daten 


 
(1) Die Angaben, die für die Berechnung der Mitarbeiterzahl und der finanziellen Schwellenwerte herangezogen werden, 
beziehen sich auf den letzten Rechnungsabschluss und werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden vom Stichtag 
des Rechnungsabschlusses an berücksichtigt. Die Höhe des herangezogenen Umsatzes wird abzüglich der 
Mehrwertsteuer (MwSt) und sonstiger indirekter Steuern oder Abgaben berechnet. 
 
(2) Stellt ein Unternehmen am Stichtag des Rechnungsabschlusses fest, dass es auf Jahresbasis die in Artikel 2 
genannten Schwellenwerte für die Mitarbeiterzahl oder die Bilanzsumme über- oder unterschreitet, so verliert bzw. erwirbt 
es dadurch den Status eines mittleren Unternehmens, eines kleinen Unternehmens bzw. eines Kleinstunternehmens erst 
dann, wenn es in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren zu einer Über- oder Unterschreitung kommt. 
 
(3) Bei einem neugegründeten Unternehmen, das noch keinen Jahresabschluss vorlegen kann, werden die 
entsprechenden 
Daten im Laufe des Geschäftsjahres nach Treu und Glauben geschätzt. 
 


Artikel 5 
 


Mitarbeiterzahl 
 


Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Zahl der Personen, die in dem 
betreffenden Unternehmen oder auf Rechnung dieses Unternehmens während des gesamten Berichtsjahres einer 
Vollzeitbeschäftigung nachgegangen sind. Für die Arbeit von Personen, die nicht das ganze Jahr gearbeitet haben oder 
die im Rahmen einer Teilzeitregelung tätig waren, und für Saisonarbeit wird der jeweilige Bruchteil an JAE gezählt. In die 
Mitarbeiterzahl gehen ein: 
a) Lohn- und Gehaltsempfänger; 
b) für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach 
einzelstaatlichem Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind; 
c) mitarbeitende Eigentümer; 
d) Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen 
ziehen. Auszubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen, die einen Lehr- bzw. 
Berufsausbildungsvertrag haben, sind in der Mitarbeiterzahl nicht berücksichtigt. Die Dauer des Mutterschafts- bzw. 
Elternurlaubs wird nicht mitgerechnet. 
L 193/68 DE Amtsblatt der Europäischen Union 1.7.2014 
 


Artikel 6 
 


Erstellung der Daten des Unternehmens 
 


(1) Im Falle eines eigenständigen Unternehmens werden die Daten einschließlich der Mitarbeiterzahl ausschließlich auf 
der Grundlage der Jahresabschlüsse dieses Unternehmens erstellt. 
 
(2) Die Daten — einschließlich der Mitarbeiterzahl — eines Unternehmens, das Partnerunternehmen oder verbundene 
Unternehmen hat, werden auf der Grundlage der Jahresabschlüsse und sonstiger Daten des Unternehmens erstellt 
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oder — sofern vorhanden — anhand der konsolidierten Jahresabschlüsse des Unternehmens bzw. der konsolidierten 
Jahresabschlüsse, in die das Unternehmen durch Konsolidierung eingeht. 
Zu den in Unterabsatz 1 genannten Daten werden die Daten der eventuell vorhandenen Partnerunternehmen des 
betroffenen Unternehmens, die diesem unmittelbar vor- oder nachgeschaltet sind, hinzugerechnet. Die Anrechnung 
erfolgt proportional zu dem Anteil der Beteiligung am Kapital oder an den Stimmrechten (wobei der höhere dieser 
beiden Anteile zugrunde gelegt wird). Bei wechselseitiger Kapitalbeteiligung wird der höhere dieser Anteile 
herangezogen. 
Zu den in den Unterabsätzen 1 und 2 genannten Daten werden ggf. 100 % der Daten derjenigen direkt oder indirekt 
mit dem betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen addiert, die in den konsolidierten Jahresabschlüssen 
noch nicht berücksichtigt wurden. 
 
(3) Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der Partnerunternehmen des betreffenden Unternehmens aus den 
Jahresabschlüssen und sonstigen Daten (sofern vorhanden in konsolidierter Form) zu entnehmen. Zu diesen Daten 
werden 100 % der Daten der mit diesen Partnerunternehmen verbundenen Unternehmen addiert, sofern ihre Daten 
noch nicht durch Konsolidierung erfasst wurden. 
Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der mit den betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen 
aus ihren Jahresabschlüssen und sonstigen Angaben, sofern vorhanden in konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu 
diesen Daten werden ggf. die Daten der Partnerunternehmen dieser verbundenen Unternehmen, die diesen unmittelbar 
vor- oder nachgeschaltet sind, anteilsmäßig hinzugerechnet, sofern sie in den konsolidierten Jahresabschlüssen 
nicht bereits anteilsmäßig so erfasst wurden, dass der entsprechende Wert mindestens dem in Absatz 2 Unterabsatz 2 
genannten Anteil entspricht. 
 
(4) In den Fällen, in denen die Mitarbeiterzahl eines bestimmten Unternehmens in den konsolidierten Jahresabschlüssen 
nicht ausgewiesen ist, wird die Mitarbeiterzahl berechnet, indem die Daten der Unternehmen, die Partnerunternehmen 
dieses Unternehmens sind, anteilsmäßig hinzugerechnet und die Daten der Unternehmen, mit denen dieses 
Unternehmen verbunden ist, addiert werden. 
1.7.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 193/69 
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Angaben zum Unternehmen


			











Anlage zum Förderantrag vom:





			








Antragsteller:  








Angaben zum Unternehmen





Hinweis: Als Unternehmen gilt nach Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 (siehe S. 3) jede Einheit, unabhängig ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu gehören insbesondere jene Einheiten, die eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als Einzelpersonen- oder Familienbetriebe ausüben sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen.





Zur Einordnung, ob es sich um ein kleines oder mittelständisches Unternehmen (KMU) oder ein großes Unternehmen handelt, sind nachfolgende Angaben notwendig:





1. Handelt es sich bei dem antragstellendem Unternehmen um eine Gebietskörperschaft, einen kommunalen Zweckverband oder eine andere Körperschaft des öffentlichen Rechts oder werden 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte des betroffenen Unternehmens von einer oder mehreren öffentlichen Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert (bezüglich Ausnahmen siehe Verordnung (EU) 702/2014 Art. 3, Abs. 2).?[footnoteRef:1] [1:  Religionsgemeinschaften sich nach Artikel 140 GG i.V.m. Artikel 137 Abs. 5 WRV in der Regel eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.] 






☐ nein 	(weiter mit Frage 2.)


☐ ja  	(weiter mit Frage 4.)





2. Bitte kreuzen Sie an, um welchen Unternehmenstyp es sich bei Ihrem Unternehmen handelt!





☐ Eigenständiges Unternehmen	(auch Einzelpersonen, Ehepaar, Erbengemeinschaften). Es werden keine Anteile von 25 % oder mehr an Stimmrechten / des Kapitals am antragstellendem Unternehmen oder von diesem an einem anderen Unternehmen gehalten.





	





☐ Partnerunternehmen	Es werden Anteile von 25 % und mehr bis einschließlich 50 % der Stimmrechte / des Kapitals am Antrag stellendem Unternehmen oder von diesem an anderen Unternehmen gehalten. (bezüglich Ausnahmen siehe Verordnung (EU) Nr. 702/2014 Art. 3, Abs. 2).





	Unter 3. "Angabe zur Größe des Unternehmen" sind die Angaben auf das eigene und Partnerunternehmen zu beziehen, entsprechend der Vorgaben des Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 Art. 5 + 6





☐ verbundenes Unternehmen	Es wird ein konsolidierter Jahresabschluss aufgestellt oder es werden Anteile von über 50 % der Stimmrechte am Antrag stellendem Unternehmen oder von diesem an anderen Unternehmen gehalten oder es wird aufgrund anderer Regelungen ein beherrschender Einfluss ausgeübt. (für zusätzliche Informationen siehe Verordnung (EU) Nr. 702/2014 Art. 3, Abs. 3).





Unter 3. "Angabe zur Größe des Unternehmen" sind die Angaben auf das eigene und die verbundenen Unternehmen zu 


beziehen, entsprechend der Vorgaben des Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 Art. 5 + 6.








3. Angaben zur Größe des Unternehmens (ggf. inkl. Partnerunternehmen und verbundene Unternehmen)





3.1 Das Unternehmen beschäftigt mehr als 250 Personen


☐ Nein 	es müssen keine weiteren Fragen beantwortet werden, bei dem Unternehmen handelt sich um ein Kleinstunternehmen, kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) 


☐ Ja 	(weiter mit Frage 3.2)





3.2 Der Jahresumsatz beträgt mehr als 50 Mio. EUR oder die Jahresbilanzsumme beläuft sich auf mehr als 43 Mio. EUR.





☐ Nein 	es müssen keine weiteren Fragen beantwortet werden, bei dem Unternehmen handelt sich um ein Kleinstunternehmen, kleines oder mittleres Unternehmen (KMU)





☐ Ja 		(Weiter mit Frage 4 „Darstellung der Situation“)





4. Darstellung der Situation





Ihr Unternehmen ist aufgrund der Mitarbeiterzahlen und finanziellen Schwellenwerte nicht als Kleinst- bzw. Kleines oder mittleres Unternehmen einzuordnen. Gemäß der „Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014-2020“ (2014/C204/01) gilt das Unternehmen deshalb als großes Unternehmen. Große Unternehmen müssen nach der Randnummer 72 der Rahmenregelung (2014/204/01) die Situation beschreiben, die ohne Zuschüsse bestehen würde (kontrafaktische Fallkonstellation). Die Ausführungen zur kontrafaktischen Fallkonstellation sind durch Nachweise zu untermauern. Die Darstellung ist plausibel, wenn sie unverfälscht die Faktoren wiedergibt, die zum Zeitpunkt der Entscheidung des Antragstellers in Bezug auf das betreffende Vorhaben maßgeblich waren.





			Beschreibung der Situation ohne Zuschüsse (ggf. weitere Ausführungen auf gesondertem Blatt)





			

























































































			


			


			








Ort, Datum 						Unterschrift Antragsteller/Antragstellerin






ANHANG I 


der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014





DEFINITION DER KLEINSTUNTERNEHMEN SOWIE DER KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN





Artikel 1





Unternehmen





Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. 


Dazu gehören insbesondere auch jene Einheiten, die eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als Einpersonen- oder Familienbetriebe ausüben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichenTätigkeit nachgehen.





Artikel 2





Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellenwerte zur Definition der Unternehmensklassen





(1) Die Größenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.





(2) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als


50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt.





(3) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.





Artikel 3





Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahlen und der finanziellen Schwellenwerte berücksichtigte Unternehmenstypen





(1) Ein „eigenständiges Unternehmen“ ist jedes Unternehmen, das nicht als Partnerunternehmen im Sinne von Absatz 2


oder als verbundenes Unternehmen im Sinne von Absatz 3 gilt.





(2) „Partnerunternehmen“ sind alle Unternehmen, die nicht als verbundene Unternehmen im Sinne von Absatz 3 gelten


und zwischen denen folgende Beziehung besteht: Ein Unternehmen (das vorgeschaltete Unternehmen) hält — allein


oder gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen im Sinne des Absatzes 3 — 25 % oder mehr


des Kapitals oder der Stimmrechte eines anderen Unternehmens (des nachgeschalteten Unternehmens).


Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, auch wenn der Schwellenwert von 25 % erreicht oder überschritten


wird, sofern es sich um folgende Kategorien von Investoren handelt und unter der Bedingung, dass diese


Investoren nicht im Sinne von Absatz 3 einzeln oder gemeinsam mit dem betroffenen Unternehmen verbunden


sind:	


a) staatliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften, natürliche Personen bzw. Gruppen natürlicher


Personen, die regelmäßig im Bereich der Risikokapitalinvestition tätig sind („Business Angels“) und die Eigenkapital


in nicht börsennotierte Unternehmen investieren, sofern der Gesamtbetrag der Investition der genannten „Business


Angels“ in ein und dasselbe Unternehmen 1 250 000 EUR nicht überschreitet;


b) Universitäten oder Forschungszentren ohne Gewinnzweck;


c) institutionelle Anleger einschließlich regionaler Entwicklungsfonds;


d) autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger als 10 Mio. EUR und weniger als


5000 Einwohnern.





(3) „Verbundene Unternehmen“ sind Unternehmen, die zueinander in einer der folgenden Beziehungen stehen:


a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens;


b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums


eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;


c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer


Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben;


d) ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen


Aktionären oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle


über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaftern aus.
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Es besteht die Vermutung, dass kein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, sofern sich die in Absatz 2 Unterabsatz 2


genannten Investoren nicht direkt oder indirekt in die Verwaltung des betroffenen Unternehmens einmischen —


unbeschadet der Rechte, die sie in ihrer Eigenschaft als Aktionäre oder Gesellschafter besitzen.


Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Unternehmen oder einen der in Absatz 2 genannten Investoren


untereinander in einer der in Unterabsatz 1 genannten Beziehungen stehen, gelten ebenfalls als verbunden.


Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen miteinander


in einer dieser Beziehungen stehen, gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese Unternehmen


ganz oder teilweise in demselben Markt oder in benachbarten Märkten tätig sind.


Als „benachbarter Markt“ gilt der Markt für ein Produkt oder eine Dienstleistung, der dem betreffenden Markt unmittelbar


vor- oder nachgeschaltet ist.





(4) Außer in den in Absatz 2 Unterabsatz 2 angeführten Fällen kann ein Unternehmen nicht als KMU angesehen werden,


wenn 25 % oder mehr seines Kapitals oder seiner Stimmrechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren


öffentlichen Stellen einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden.





(5) Die Unternehmen können eine Erklärung zu ihrer Qualität als eigenständiges Unternehmen, Partnerunternehmen


oder verbundenes Unternehmen sowie zu den Daten über die in Artikel 2 angeführten Schwellenwerte abgeben.


Diese Erklärung kann selbst dann vorgelegt werden, wenn sich die Anteilseigner aufgrund der Kapitalstreuung nicht


genau feststellen lassen, wobei das Unternehmen nach Treu und Glauben erklärt, es könne mit Recht davon ausgehen,


dass es sich nicht zu 25 % oder mehr im Besitz eines Unternehmens oder im gemeinsamen Besitz von miteinander


bzw. über natürliche Personen oder eine Gruppe natürlicher Personen verbundenen Unternehmen befindet.


Solche Erklärungen werden unbeschadet der aufgrund einzelstaatlicher Regelungen oder Regelungen der Union vorgesehenen Kontrollen oder Überprüfungen abgegeben.





Artikel 4





Für die Mitarbeiterzahl und die finanziellen Schwellenwerte sowie für den Berichtszeitraum zugrunde zu


legende Daten





(1) Die Angaben, die für die Berechnung der Mitarbeiterzahl und der finanziellen Schwellenwerte herangezogen werden,


beziehen sich auf den letzten Rechnungsabschluss und werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden vom Stichtag


des Rechnungsabschlusses an berücksichtigt. Die Höhe des herangezogenen Umsatzes wird abzüglich der Mehrwertsteuer (MwSt) und sonstiger indirekter Steuern oder Abgaben berechnet.





(2) Stellt ein Unternehmen am Stichtag des Rechnungsabschlusses fest, dass es auf Jahresbasis die in Artikel 2 genannten Schwellenwerte für die Mitarbeiterzahl oder die Bilanzsumme über- oder unterschreitet, so verliert bzw. erwirbt es dadurch den Status eines mittleren Unternehmens, eines kleinen Unternehmens bzw. eines Kleinstunternehmens erst


dann, wenn es in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren zu einer Über- oder Unterschreitung kommt.





(3) Bei einem neugegründeten Unternehmen, das noch keinen Jahresabschluss vorlegen kann, werden die entsprechenden


Daten im Laufe des Geschäftsjahres nach Treu und Glauben geschätzt.





Artikel 5





Mitarbeiterzahl





Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Zahl der Personen, die in dem betreffenden Unternehmen oder auf Rechnung dieses Unternehmens während des gesamten Berichtsjahres einer Vollzeitbeschäftigung nachgegangen sind. Für die Arbeit von Personen, die nicht das ganze Jahr gearbeitet haben oder die im Rahmen einer Teilzeitregelung tätig waren, und für Saisonarbeit wird der jeweilige Bruchteil an JAE gezählt. In die Mitarbeiterzahl gehen ein:


a) Lohn- und Gehaltsempfänger;


b) für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach einzelstaatlichem Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind;


c) mitarbeitende Eigentümer;


d) Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen


ziehen. Auszubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen, die einen Lehr- bzw. Berufsausbildungsvertrag haben, sind in der Mitarbeiterzahl nicht berücksichtigt. Die Dauer des Mutterschafts- bzw. Elternurlaubs wird nicht mitgerechnet.
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Artikel 6





Erstellung der Daten des Unternehmens





(1) Im Falle eines eigenständigen Unternehmens werden die Daten einschließlich der Mitarbeiterzahl ausschließlich auf


der Grundlage der Jahresabschlüsse dieses Unternehmens erstellt.





(2) Die Daten — einschließlich der Mitarbeiterzahl — eines Unternehmens, das Partnerunternehmen oder verbundene


Unternehmen hat, werden auf der Grundlage der Jahresabschlüsse und sonstiger Daten des Unternehmens erstellt


oder — sofern vorhanden — anhand der konsolidierten Jahresabschlüsse des Unternehmens bzw. der konsolidierten


Jahresabschlüsse, in die das Unternehmen durch Konsolidierung eingeht.


Zu den in Unterabsatz 1 genannten Daten werden die Daten der eventuell vorhandenen Partnerunternehmen des


betroffenen Unternehmens, die diesem unmittelbar vor- oder nachgeschaltet sind, hinzugerechnet. Die Anrechnung


erfolgt proportional zu dem Anteil der Beteiligung am Kapital oder an den Stimmrechten (wobei der höhere dieser


beiden Anteile zugrunde gelegt wird). Bei wechselseitiger Kapitalbeteiligung wird der höhere dieser Anteile herangezogen.


Zu den in den Unterabsätzen 1 und 2 genannten Daten werden ggf. 100 % der Daten derjenigen direkt oder indirekt


mit dem betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen addiert, die in den konsolidierten Jahresabschlüssen


noch nicht berücksichtigt wurden.





(3) Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der Partnerunternehmen des betreffenden Unternehmens aus den


Jahresabschlüssen und sonstigen Daten (sofern vorhanden in konsolidierter Form) zu entnehmen. Zu diesen Daten


werden 100 % der Daten der mit diesen Partnerunternehmen verbundenen Unternehmen addiert, sofern ihre Daten


noch nicht durch Konsolidierung erfasst wurden.


Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der mit den betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen


aus ihren Jahresabschlüssen und sonstigen Angaben, sofern vorhanden in konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu


diesen Daten werden ggf. die Daten der Partnerunternehmen dieser verbundenen Unternehmen, die diesen unmittelbar


vor- oder nachgeschaltet sind, anteilsmäßig hinzugerechnet, sofern sie in den konsolidierten Jahresabschlüssen


nicht bereits anteilsmäßig so erfasst wurden, dass der entsprechende Wert mindestens dem in Absatz 2 Unterabsatz 2


genannten Anteil entspricht.





(4) In den Fällen, in denen die Mitarbeiterzahl eines bestimmten Unternehmens in den konsolidierten Jahresabschlüssen


nicht ausgewiesen ist, wird die Mitarbeiterzahl berechnet, indem die Daten der Unternehmen, die Partnerunternehmen


dieses Unternehmens sind, anteilsmäßig hinzugerechnet und die Daten der Unternehmen, mit denen dieses


Unternehmen verbunden ist, addiert werden.
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Stand: 28.05.2019 


 


Informationspflicht bei Erhebung von personenbezoge nen Daten nach Art. 13 
DSGVO im Rahmen der Naturparkförderung 


 


1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 


Datenschutzerklärung im Zusammenhang mit der Förderung (Antrag auf Zuwendung) nach der 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz über die 
Gewährung von Zuwendungen für Naturparke in Baden-Württemberg (VwV NPBW). 


 


2. Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen 


Die nachfolgend genannten Dienststellen sind im Sinne des Art. 13 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO für 
die unter 1. genannte Verarbeitungstätigkeit verantwortlich: 


• Für das Förderverfahren und das Antragsformular: 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) 
Hausanschrift: Kernerplatz 10, D- 70182 Stuttgart 
Postanschrift:  Postfach 10 34 44, 70029 Stuttgart 
Tel.:                 +49 711/126-0 
E-Mail:             poststelle@mlr.bwl.de 
 


• Für die Bearbeitung der Anträge inkl. Verarbeitung der personenbezogenen Daten: 
Regierungspräsidium (RP) Freiburg 
Hausanschrift: Rathausgasse 33, 79098 Freiburg i.Br. 
Postanschrift:  Regierungspräsidium Freiburg, 79083 Freiburg i. Br. 
Tel.:                 0761/208-0 
E-Mail:             poststelle@rpf.bwl.de  


 


Gesamtverantwortlicher für die EU-kofinanzierten Fördermaßnahmen ist die Zahlstelle, die oben 
genannten Stellen handeln als Teile der Zahlstelle.  


 


3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 


Die behördlichen Datenschutzbeauftragten des MLR erreichen Sie unter:  
datenschutz@mlr.bwl.de 


Die behördlichen Datenschutzbeauftragten des RP Freiburg erreichen Sie unter: 
datenschutzbeauftragter@rpf.bwl.de  


 


4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 


a) Zwecke der Verarbeitung 


Die Erhebung, Bearbeitung und Speicherung Ihrer im Antragsformular angegebenen Daten 
und deren Verarbeitung sind für den Zweck der Antragsbearbeitung und Auszahlung von 
Fördermitteln sowie der Kontrollen von Fördermaßnahmen notwendig und werden in den für 
die Bearbeitung vorgesehenen EDV-Systemen (FOKUS-Datenbank der 
Landesforstverwaltung bzw. profil c/s des MLRs) bis zu ihrer Löschung gespeichert. 
Weiterhin werden die Unterlagen in der Förderakte bis zum Ende der definierten 
Aufbewahrungsfristen aufbewahrt. 
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Daten des Förderantrags werden darüber hinaus zur Erstellung von anonymisierten 
Auswertungen zur Förderung und zur Erledigung von Stellungnahmen durch das 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, die Regierungspräsidien oder die 
unteren Verwaltungsbehörden in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich verwendet, wenn 
dies für die Zweckerfüllung erforderlich ist. 


Auf die Transparenzpflichten der Europäischen Agrarfonds (ELER, EGFL) wird gesondert 
hingewiesen (vgl. Erklärung der Antragstellerin / des Antragstellers). 


b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 


Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO verarbeitet. Die 
Bearbeitung des Förderantrags stellt im Sinne dieser Rechtsgrundlage die Erfüllung einer 
vertragsähnlichen Maßnahme dar, die auf Anfrage des Antragstellenden erfolgt. 


 


5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der per sonenbezogenen Daten 


Ihre personenbezogenen Daten werden bei Erfordernis weitergegeben an: 


- die zuständigen Naturparkgeschäftsstellen für Zwecke der Antragsvorprüfung, 
Antragsberatung oder der Durchführung von Kontrollen (Inaugenscheinnahmen, 
Kontaktaufnahme bei Vor-Ort-Kontrollen…) 


- den zuständigen Stellen der Europäischen Union, des Bundes und des Landes im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit und deren Beauftragten sowie Prüforganen der Europäischen Union, 
des Bundes und des Landes wie Rechnungsprüfungsamt, Landesrechnungshof, 
Europäischer Rechnungshof, Europäische Finanzkontrolle, Europäische Kommission etc. 


Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz übermittelt der Europäischen 
Kommission einen jährlich vorgesehenen Bericht gemäß VO (EU) 2015/1589 Artikel 26. Dies ist 
notwendig damit die Europäische Kommission die Beihilferegelungen verfolgen kann. In die 
Berichterstattung fließen diejenigen Informationen ein, die für die Kommission notwendig sind, um 
feststellen zu können, dass alle beihilferechtlichen Vereinbarkeitsvoraussetzungen erfüllt sind. Die 
Informationen werden nur für die Zwecke der Berichterstattung und des Monitorings verwendet. 


 


6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 


Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Drittländer ist nicht vorgesehen. 


 


7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Date n 


Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Bewilligungsstelle und dem Abschluss des 
Fördervorhabens/-projektes unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, die für die 
Aufgabenerfüllung der Förderung mit EU-, Bundes- und Landesmitteln erforderlich ist, mindestens 
jedoch für die Dauer der Zweckbindungsfrist, aufbewahrt und gespeichert. 


Dies ist bei Fördervorhaben / -projekten mit einer im Zuwendungsbescheid auferlegten 
Zweckbindungsfrist (nach Landeshaushaltsordnung) nach Ablauf dieser Frist und zusätzlich 
weiteren 5 Jahren der Fall, frühestens jedoch nach 10 Jahren. Die Aufbewahrungsfrist von 10 
Jahren gilt insbesondere für Vorhaben / Projekte, die keiner Zweckbindungsfrist unterliegen. 


Beginn der Aufbewahrungs- bzw. Zweckbindungsfrist ist der 1. Januar des auf die Schlusszahlung 
(Endverwendungsnachweis) folgenden Kalenderjahres. 
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8. Betroffenenrechte 


Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) sowie ein 
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO), auf Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 
DSGVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu. 


Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten hinsichtlich der Antragsbearbeitung Gebrauch 
machen wollen, wenden Sie sich an die mit dem Datenschutz beauftragte Stelle des 
Regierungspräsidiums Freiburg. 


Bei Problemen zum Inhalt des Förderverfahrens und des Antragsformulars wenden Sie sich an das 
MLR. 


Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen den Datenschutz verstößt, haben Sie, unbeschadet eines anderen verwaltungsrechtlichen 
oder gerichtlichen Rechtsbehelfs, das Recht auf Beschwerde beim Landesbeauftragten für den 
Datenschutz Baden-Württemberg (poststelle@lfdi.bwl.de). 


Eine automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 Datenschutzgrundverordnung findet nicht 
statt. 


 


9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 


Gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung ist die 
Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten im Zusammenhang mit der Förderung nach VwV NPBW 
rechtmäßig.  


Die Angaben im Zuwendungsantrag (einschließlich der Anlagen) und die Einholung der Auskünfte 
durch die zuständigen Bewilligungsbehörden sind für die Bearbeitung der beantragten 
Fördermaßnahmen erforderlich (Artikel 30 EU-DSGV). Die Erhebung der personenbezogenen 
Daten ist im Falle der Einreichung eines Förderantrags vorgeschrieben. Wenn Sie die 
erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag auf Zuwendung nicht bewilligt werden.  


Abweichend hiervon ist die Kenntnis Ihrer Telefon- und Telefaxnummer, sowie Ihrer E-Mail-
Adresse nicht zwingend erforderlich, erleichtert jedoch die Antragsbearbeitung und eventuell 
erforderliche Kontaktaufnahme im Fall von Rückfragen. Eine Auskunft zu diesen Daten im 
Antragsformular erfolgt gegebenenfalls auf freiwilliger Basis. Mit Ihrer Unterschrift auf dem 
Förderantrag stimmen Sie der Verarbeitung dieser Daten zu. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit 
für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 


 








Einverständniserklärung 
 
1. Flurstückseigentümer1 


 


Name(n), Vorname(n) 


 


Unternehmensbezeichung / 
Name der Kommune 
(falls vorhanden) 


 


Anschrift (Straße, PLZ, Wohnort) 


 


 
2. Bezeichnung der Flurstücke 
 Ich/Wir bin/sind Eigentümerin/Eigentümer der nachfolgend aufgeführten Flurstücke: 
 


Gemeinde Gemarkung Flurstücksnummer 


   


   


   


   


   


Sollten weitere Flurstücke betroffen sein, bitte eine zusätzliche Anlage beifügen. 
 
3. Einverständniserklärungen: 
 Hiermit erkläre/n ich/wir mein/unser Einverständnis zur Durchführung von nachfolgend 


aufgeführten Vorhaben auf den o.g. Flurstücken: 
 
     
 
 
 
     
Ort, Datum  Unterschrift (bei juristischen Personen mit Firmenstempel) 
 
 
1 Bei gemeinschaftlichem Eigentum, z.B. Eheleute oder Erbengemeinschaften, müssen alle Eigentümer aufgeführt werden 


und unterzeichnen. Handeln Vertreter in Vollmacht, so muss die jeweilige Vollmacht (Formular „Zeichnungsberechtigung“) 
den Antragsunterlagen beigefügt werden. 


  Stand: 16.12.2105 
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Erklärung  
der Antragstellerin / des Antragstellers 


 
1. Allgemeine Verpflichtungen der Antragstellerin / des Antragstellers:  
Ich habe zu den von mir beantragten Fördermaßnahmen die bei der Naturpark-Geschäftsstelle zur 
Einsicht ausliegenden und unter http://www.foerderung.landwirtschaft-
bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser abrufbaren Rechtsgrundlagen (Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union, des Bundes und des Landes, einschließlich der Landesrichtlinien und 
Verwaltungsvorschriften) sowie die nachstehenden Versicherungen, Erklärungen und sonstigen 
Ausführungen zur Kenntnis genommen und erkenne sie für mich als verbindlich an: 
 
- Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur 


Gewährung  von Zuwendungen für Naturparke in Baden-Württemberg (VwV NPBW) 
- Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendung zur Projektförderung (ANBest-P/K) 
 
 
Bei EU-Kofinanzierten Maßnahmen zusätzlich: 
- Infoblatt PR-Verpflichtungen  
- Merkblatt Kürzungen und Sanktionen 
- Merkblatt Vergabe 
 
 
Ich versichere, dass 


- meine in diesem Zuwendungsantrag gemachten und in den Anlagen enthaltenen Angaben 
vollständig und richtig sind; 


- ich keine anderen öffentlichen Mittel für den gleichen Tatbestand unzulässig von Dritten erhalten 
bzw. beantragt habe. 


- die Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch nicht vor Bekanntgabe des 
Zuwendungsbescheids bzw. der Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns 
begonnen wird. 


- ich jede Veränderung, die dazu führt, dass die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse nicht 
mehr mit meinen Angaben bzw. Erklärungen übereinstimmen, der bewilligenden Stelle 
unverzüglich schriftlich mitteilen werde. 


- es sich bei meinem Unternehmen nicht um ein „Unternehmen in Schwierigkeiten“ im Sinne der 
Mitteilung  der Kommission (ABl. 2014/C 249/01) Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung 
und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten handelt. 


- sich mein Unternehmen (nur landwirtschaftliche Betriebe) mit keinem Unternehmensteil in 
Auflösung befindet, weder nach § 41 Satz 1 noch nach § 69 Abs. 3 Satz 1 des 
Landwirtschaftsanpassungsgesetzes. 


- über mein Unternehmen zum Zeitpunkt der Antragstellung weder ein Insolvenzverfahren eröffnet 
noch vom Insolvenzgericht Sicherungsmaßnahmen nach §§ 21 ff. der Insolvenzordnung 
angeordnet wurden. 


- gegen mich bzw. gegen eine für mich handelnde Person in den letzten fünf Jahren keine Geldbuße 
von wenigstens 2.500 Euro nach § 404 Absatz 2 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 
rechtskräftig verhängt wurde oder ich  bzw. eine für mich handelnde Person  nach den §§ 10, 10a 
oder 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zu keiner Freiheitsstrafe von mehr als drei 
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt wurde. 


 


Mir ist bekannt, dass 


- der Antrag im Falle fehlender oder nicht fristgemäß nachgereichter Unterlagen abgelehnt werden 
kann. 


- von der zuständigen Behörde weitere Unterlagen, die zur Beurteilung der Antragsberechtigung, der 
Antragsvoraussetzungen sowie zur Festsetzung der Höhe der Förderung erforderlich sind, auch für 
die Vergangenheit angefordert werden können. 



http://www.foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser

http://www.foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser
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- kein Rechtsanspruch auf die Bewilligung des Antrags besteht. 


- für die Angaben in diesem Antrag keine Rechtsverpflichtung aufgrund einer Rechtsvorschrift 
besteht, die  Erteilung dieser Auskünfte jedoch Voraussetzung für die Gewährung von 
Rechtsvorteilen und daher für die Bearbeitung des Antrags erforderlich ist (§ 11 Abs. 2 Satz 3 
LDSG) und der Antrag nur über EDV bearbeitet werden kann.  


- die zuständige Behörde unter den Voraussetzungen des § 36 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) Auflagen auch nachträglich aufnehmen, ändern 
oder ergänzen kann 


-  mir keine Zahlungen zustehen, wenn ich die für den Erhalt solcher Zahlungen erforderlichen 
Voraussetzungen künstlich  geschaffen habe, um einen den Zielen der betreffenden 
Stützungsregelung zuwiderlaufenden Vorteil zu verschaffen. 


- Doppelfinanzierungen des gleichen Tatbestandes unzulässig sind.  


- öffentliche Fördermittel von anderen Dienststellen, Kommunen, Landkreisen oder einer Förderbank 
(auch nach Erteilung eines Zuwendungsbescheids) zu benennen sind.  


- Bund und Länder sowie juristische Personen, deren Kapitalvermögen sich  zu mindestens 25% in 
den Händen der vorgenannten Körperschaften befindet, als Zuwendungsempfangende 
ausgeschlossen sind. 


2. De-minimis-Beihilfen 
Mir ist bekannt, dass bei der Förderung im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der 
Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen pro Antragsteller/Antragstellerin 
der Höchstbetrag von 200.000 Euro innerhalb von drei Steuerjahren (laufendes und die zwei 
vorangegangenen Steuerjahren) einzuhalten ist. Eine entsprechende Erklärung ist im Fall einer 
Beantragung auf De-minimis-Beihilfe beigefügt 


3. Subventionserhebliche Tatsachen 
Mir ist bekannt, dass alle Angaben meines Antrags – einschließlich aller Anlagen – 
subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 1 
des Landessubventionsgesetzes vom 1. März 1977 (GBl. S. 42) in Verbindung mit § 2 des 
Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) sind. 


Ich erkläre, dass die Gründung meines Unternehmens bzw. die Umwandlung in eine andere 
Rechtsform nicht der missbräuchlichen Umgehung der Bestimmungen über Begrenzungen von 
Beihilfezahlungen im Sinne des Subventionsgesetzes dient. 


Mir ist bekannt, dass 


- ich nach § 3 Abs. 1 des Subventionsgesetzes verpflichtet bin, der zuständigen Behörde 
unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die Auswirkungen auf die Bewilligung, die Gewährung, die 
Weitergewährung, die Inanspruchnahme oder das Belassen der Beihilfezahlungen haben oder ihr 
entgegenstehen oder für die Rückforderung der Leistungen erheblich sind; 


- falsche, unvollständige oder unterlassene Angaben zur Strafverfolgung führen können und mir 
auch die Kosten für Kontrollmaßnahmen auferlegt werden können; 


- die zuständige Behörde verpflichtet ist, Tatsachen, die den Verdacht eines Subventionsbetrugs 
begründen, der Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen. 


Zu den subventionserheblichen Tatsachen gehören insbesondere 


- die Angaben dieses Antrags und in den beigefügten Anlagen sowie in den dazu nachgereichten 
oder nachgeforderten Unterlagen; 


- die Angaben in den Verwendungsnachweisen und den Belegen über die durchgeführten 
Investitionen; 


- die Sachverhalte, von denen der Wiederruf oder die Rücknahme der Bewilligung und die 
Erstattung der Zuwendung abhängen. 
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4. Prüf- und Betretungsrechte 
Mir ist bekannt, dass den zuständigen Behörden der Europäischen Union, des Bundes und des 
Landes im Rahmen ihrer Zuständigkeit und deren Beauftragten sowie ihren Prüforganen im Rahmen 
ihrer Befugnisse 


- das Betreten von Betriebs-, Geschäfts- und Lagerräumen sowie von Betriebs- oder 
Vertragsflächen gestattet ist. 


- (auch nachträglich) das Recht haben, das Vorliegen der Voraussetzungen durch Kontrollen (z.B. 
durch Besichtigung an Ort und Stelle, einschließlich Entnahme von Pflanzen- und Bodenproben) 
zur prüfen und entsprechende Auskünfte einzuholen. 


- auf Verlangen von den Zuwendungsempfangenden die in Betracht kommenden Bücher, 
Aufzeichnungen, Belege, Rechnungen, Schriftstücke, Datenträger und Karten sowie die sonstigen 
Unterlagen zur Einsicht zur Verfügung zu stellen sowie Auskünfte zu erteilen sind und die 
erforderliche Unterstützung zu gewähren ist. Diese Pflicht zur Mitwirkung, namentlich auch zur 
Herausgabe von (auch Personal-)Daten der Beteiligten, gilt ausdrücklich auch für Fälle der 
Weitergabe von Fördermitteln an Dritte (soweit zulässig) oder der Verwendung von Fördermitteln 
für Dritte (soweit zulässig) oder unter Beteiligung von Dritten (soweit zulässig).  


- bei automatisiert geführten Aufzeichnungen der Zuwendungsempfänger verpflichtet ist, auf eigene 
Kosten die erforderlichen Ausdrucke zu erstellen, soweit die genannten Stellen und Prüforgane 
dies verlangen. 


Ich habe ausdrücklich zur Kenntnis genommen, dass der Zuwendungsbescheid widerrufen 
und die Zuwendung zurückgefordert wird, wenn der Zuwendungsempfänger oder eine von 
diesem beauftragte oder bevollmächtigte Person die Kontrolle verhindert und/ oder sich seinen 
insofern bestehenden Mitwirkungspflichten verweigert. 


5. Aufbewahrungsfrist 
Ich verpflichte mich, alle Unterlagen, Aufzeichnungen, Belege, Bücher und Baupläne sowie sonstige 
Antragsunterlagen mindestens für die im Bewilligungsbescheid genannte Zweckbindungsdauer 
aufzubewahren. Beginn des Zweckbindungszeitraums ist der 01. Januar des auf die Schlusszahlung 
(Endverwendungsnachweises) folgenden Kalenderjahres. Ist im Bewilligungsbescheid keine 
Zweckbindungsdauer genannt, so sind die oben genannten Unterlagen mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren, soweit nicht nach anderen Rechtsvorschriften eine längere Aufbewahrung 
vorgeschrieben ist. 


6. Verzinsung 
Zu Unrecht gewährte Beträge sind zurückzuzahlen. Gegebenenfalls werden für den zu Unrecht 
gewährten Betrag gemäß Artikel 63 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 i.V.m. § 49a des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) Zinsen berechnet.  
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7. Datenschutz 
Mir ist bekannt, dass für die Angaben in diesem Zuwendungsantrag keine Verpflichtung auf Grund 
einer Rechtsvorschrift besteht. Die Angaben im Zuwendungsantrag (einschließlich der Anlagen) und 
die Einholung der Auskünfte durch die zuständigen Bewilligungsbehörden sind zur Bearbeitung der 
beantragten Fördermaßnahmen erforderlich (§ 14 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (LDSG)). Der 
Antragsteller/ die Antragstellerin hat ein Recht auf Auskunft über die zu seiner/ ihrer Person 
gespeicherten Daten und den Zweck der Datenverarbeitung (§ 21 Abs. 1 LDSG) sowie auf 
Berichtigung unrichtiger Daten (§ 22 LDSG). 


Ich bin damit einverstanden, dass das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz der 
Europäischen Kommission einen jährlich vorgesehenen Bericht gemäß VO (EU) 2015/1589 Artikel 26 
übermittelt. Die ist notwendig damit die Europäische Kommission die Beihilferegelungen verfolgen 
kann. In die Berichterstattung fließen diejenigen Informationen ein, die für die Kommission notwendig 
sind, um feststellen zu können, dass alle beihilferechtlichen Vereinbarkeitsvoraussetzungen erfüllt 
sind. Die Informationen werden nur für die Zwecke der Berichterstattung und des Monitorings 
verwendet. 


Ich bin damit einverstanden, dass die von mir vorgegebenen Daten zur Erstellung von 
anonymisierten Auswertungen und zur Erledigung von Stellungnahmen als Träger öffentlicher 
Belange durch das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, die Regierungspräsidien 
oder die unteren Verwaltungsbehörden in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich verwendet werden. 


Zusätzliche Verpflichtungen/Bestimmungen bei EU-Kofinanzierten Maßnahmen 
(in der Regel ab einer beantragten Gesamtzuwendung in Höhe von 10.000 Euro) 


8. Kürzungen und Sanktionen 
Mir ist bekannt, dass Zuwendungen bei falschen, unvollständigen oder unterlassenen Angaben oder 
bei Verstößen gegen Bestimmungen, Auflagen und Verpflichtungen gekürzt und zuzüglich Zinsen 
zurückgefordert werden können (auch für die Vorjahre) sowie ggf. zusätzliche Sanktionen und 
(Förder-) Ausschlüsse möglich sind. Das als Bestandteil dieses Antrags als Anlage beigefügte 
"Merkblatt Kürzungen und Sanktionen" habe ich ausdrücklich zur Kenntnis genommen. 


9. Aufrechnung 
Mir ist bekannt, dass  


- durch meine Unterschrift die Vereinbarung geschlossen wird (Aufrechnungsvertrag), dass 
sämtliche bestehende und künftig entstehende Forderungen gegen mich aufgrund von 
Fördermaßnahmen, die aus dem EGFL (z.B. Betriebsprämie) oder im Rahmen des Maßnahmen- 
und Entwicklungsplanes Ländlicher Raum Baden-Württemberg (MEPL) aus dem ELER finanziert 
werden, mit meinen vorhandenen oder künftig entstehenden Ansprüchen auf Zuwendungen aus 
land- und forstwirtschaftlichen Fördermaßnahmen auch maßnahmenübergreifend zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt vorrangig aufgerechnet und ggf. zusätzliche 
Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet werden. 


- ich durch meine Unterschrift einwillige, dass Forderungsabtretungen zugunsten Dritter gemäß § 
399 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und Verpfändungen an Dritte gemäß §§ 1273 ff. BGB 
in Verbindung mit § 399 BGB ausgeschlossen sind, es sei denn, die Abtretungs- und 
Verpfändungserklärung erhält sinngemäß folgenden Passus: „Ansprüche des Landes Baden-
Württemberg aufgrund von Rückforderungen aus Fördermaßnahmen, die aus dem EGFL oder im 
Rahmen des MEPL finanziert werden, können vorrangig vor dieser Vereinbarung/ Erklärung 
abgerechnet werden. Dies gilt auch für solche Rückforderungen, die bis zur Auszahlung der 
abgetretenen oder verpfändeten Ansprüche noch entstehen und seitens des Landes Baden-
Württemberg geltend gemacht werden.“. 


- durch meine Unterschrift die Vereinbarung geschlossen wird, dass Abtretungen meiner Ansprüche 
auf  Zuwendungen grundsätzlich nur wirksam sind, wenn die Abtretung unter Vorlage der 
schriftlichen Abtretungsvereinbarung innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der Vereinbarung 
und bis spätestens einen Monat vor Zahlung der Zuwendung dem Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz – Dienstsitz Kornwestheim, Referat 13-K, Postfach 1565, 70803 
Kornwestheim - angezeigt wird. 


  



http://www.foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/mlr/Foerderwegweiser/Nachhaltige_Waldwirtschaft/Antrag/C_F%C3%B6rderantr%C3%A4ge_Unterlagen_14-20/Merkbl%C3%A4tter/11%20Merkblatt%20K%C3%BCrzungen%20und%20Sanktionen.pdf
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10. Evaluierung 
Mir ist bekannt, dass Antragstellende und Zuwendungsempfangende verpflichtet sind, sämtliche 
Auskünfte zu erteilen, die im Rahmen der Evaluierung gemäß Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 von 
der Verwaltungsbehörde oder einer von der Verwaltungsbehörde beauftragten Stelle angefordert 
werden. Die erforderlichen Daten können den Zeitraum vor, während und nach dem Förderzeitraum 
umfassen. Zusätzlich können Einzelbetriebe als Fallbeispiele evaluiert werden. Fehlende Mitwirkung 
an der Evaluierung kann zum Förderausschluss führen. 


11. Publizität 
Mir ist bekannt, dass bei EU-kofinanzierten Investitionsvorhaben aus dem ELER die 
Zuwendungsempfangenden zur Einhaltung bestimmter Auflagen bezüglich der Information und 
Öffentlichkeitsarbeit verpflichtet sind. Die Zuwendungsempfangenden haben auf die Förderung des 
Landes Baden-Württemberg und der Europäischen Union hinzuweisen. Das als Bestandteil dieses 
Antrags als Anlage beigefügte “Infoblatt PR-Verpflichtungen“, aus dem sich die im konkreten Einzelfall 
einzuhaltenden Publizitätsverpflichtungen ergeben, habe ich ausdrücklich zur Kenntnis genommen. 
Weitere Vorgaben zur Publizität regeln die Verordnungen der EU in der jeweils geltenden Fassung. 


12. Transparenz 
Unterrichtung der Begünstigten von Mitteln aus den Europäischen Agrarfonds (EGFL/ELER) 
über die Veröffentlichung und Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Artikel 113 der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die 
Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(Horizontale Verordnung)  


Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind gemäß Artikel 111 ff. der Verordnung (EU) Nr. 
1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die 
Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der gemeinsamen Agrarpolitik sowie gemäß Art. 
57 ff. der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 908/2014 verpflichtet, die Begünstigten von Mitteln aus 
dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) spätestens zum 31. Mai 
jeden Jahres nachträglich für das vorangegangene Jahr im Internet zu veröffentlichen.  


Zum Zweck des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Union können die Daten der 
Begünstigten von Rechnungsprüfungs- und Untersuchungseinrichtungen der Europäischen Union, 
des Bundes, der Länder, der Kreise und der Gemeinden verarbeitet werden.  


Mit der Veröffentlichung der Daten über die Begünstigten aus den Europäischen Agrarfonds verfolgt 
die Europäische Union das Ziel, die Transparenz der Verwendung der Unionsmittel und die 
Öffentlichkeitswirkung und Akzeptanz der Europäischen Agrarpolitik zu verbessern sowie die Kontrolle 
der Verwendung der EU-Unionsmittel zu verstärken.  


Die Veröffentlichungspflicht besteht für alle ab dem EU-Haushaltsjahr 2014 (Beginn: 16.10.2013) an 
die Begünstigten getätigten Zahlungen aus den o.g. EU-Agrarfonds. Dazu gehören u.a. alle im 
Antragsjahr 2013 beantragten Direktzahlungen. 


Die Veröffentlichung enthält gemäß Art. 111 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die 
Verwaltung und das Kontrollsystem der gemeinsamen Agrarpolitik folgende Informationen: 


a) den Namen der Begünstigten, und zwar 


• bei natürlichen Personen Vorname und Nachname; 


• den vollständigen eingetragenen Namen mit Rechtsform, sofern der Begünstigte eine 
juristische Person ist, die nach der Gesetzgebung des betreffenden Mitgliedstaats eine eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzt; 


• den vollständigen eingetragenen oder anderweitig amtlich anerkannten Namen der Verei-
nigung, sofern der Begünstigte eine Vereinigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit ist; 


b) die Gemeinde, in der der Begünstigte wohnt oder eingetragen ist, sowie gegebenenfalls die 
Postleitzahl bzw. der Teil der Postleitzahl, der für die betreffende Gemeinde steht; 


  



http://www.foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/mlr/Foerderwegweiser/Nachhaltige_Waldwirtschaft/Antrag/C_F%C3%B6rderantr%C3%A4ge_Unterlagen_14-20/Merkbl%C3%A4tter/12%20Infoblatt%20PR-Verpflichtungen.pdf
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c) eine Aufschlüsselung der Beträge der Zahlungen für jede aus dem EGFL und aus dem ELER 
finanzierte Maßnahme gemäß Artikel 57 in Verbindung mit Anhang XIII der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 908/2014 sowie die Summe dieser Beträge, die jeder 
Begünstigte in dem betreffenden Haushaltsjahr erhalten hat; 


d) eine Beschreibung der aus dem EGFL bzw. dem ELER finanzierten Maßnahmen unter Angabe des 
Fonds, aus dem die Zahlungen gemäß Buchstabe c) gewährt werden und der Art und des Ziels 
jeder Maßnahme. 


Die zu veröffentlichenden Beträge der Zahlungen für die aus dem ELER finanzierten Maßnahmen 
entsprechen dem Gesamtbetrag der öffentlichen Zahlungen, einschließlich des Beitrags der 
Europäischen Union und des nationalen Beitrags. 


Ausgenommen von der Veröffentlichung des Namens sind gemäß Artikel 112 der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 Begünstigte, deren Gesamtbetrag an Beihilfen aus den EU-Agrarfonds in einem Jahr 
gleich oder niedriger als der von dem Mitgliedstaat im Rahmen der Kleinerzeugerregelung nach Titel 
V der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 festgelegte Schwellenwert (in Deutschland:1.250,-- €) ist. In 
diesem Fall wird der Begünstigte durch einen Code angegeben. Sollte die Identifizierung einer 
natürlichen Person als Begünstigte auf Grund der unter b), c) und d) aufgeführten Informationen 
infolge einer begrenzten Anzahl von in der Gemeinde wohnhaften oder eingetragenen Begünstigten 
dennoch möglich sein, werden – um dies zu verhindern - die Informationen unter Angabe der 
nächstgrößeren Verwaltungseinheit, zu der diese Gemeinde gehört, veröffentlicht. 


Die Verpflichtung zur Veröffentlichung erfolgt auf folgender rechtlichen Grundlage:  


- Verordnung (EU) Nr.1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549) 


- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 908/2014 der Kommission vom 6.August 2014 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates hinsichtlich der Zahlstellen und anderen Einrichtungen, der Mittelverwaltung, des 
Rechnungsabschlusses und der Bestimmungen für Kontrollen, Sicherheiten und Transparenz (ABl. L 
255 vom 28.8.2014, S. 59), 


- Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz (AFIG),  


- der Agrar- und Fischerei-Informationen-Verordnung (AFIV) 


in den jeweils geltenden Fassungen. 


Die Informationen werden auf einer speziellen – vom Bund und den Ländern gemeinsam betriebenen 
– Internetseite der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) unter der Internetadresse 


www.agrar-fischerei-zahlungen.de 


von den für die Zahlungen zuständigen Stellen des Bundes und der Länder veröffentlicht. Sie bleiben 
vom Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung an zwei Jahre lang zugänglich. 


Für die personenbezogenen Daten bleiben die Vorschriften der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Abl. L 281 vom 23.11.1995, S. 
31) in der jeweils gültigen Fassung sowie die nationalen Datenschutzbestimmungen des Bundes und 
der Länder  unberührt. Auf die in diesen Rechtsvorschriften geregelten Datenschutzrechte und die 
Verfahren zur Ausübung dieser Rechte bei den für die betreffenden Zahlungen zuständigen Stellen 
des Bundes und der Länder wird verwiesen. 


Die Europäische Kommission hat unter ihrer zentralen Internetseite eine Website 


http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_de 


eingerichtet, die auf die Veröffentlichungs-Internetseiten aller Mitgliedstaaten hinweist. 


 


Die Einverständniserklärung ist widerruflich erteilt. Mir ist bekannt, dass im Falle des Widerrufs dem 
Antrag nicht entsprochen werden kann. 


 



http://www.agrar-fischerei-zahlungen.de/

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_de





Erklärung 


der Antragstellerin / des Antragstellers





1. Allgemeine Verpflichtungen der Antragstellerin / des Antragstellers: 


Ich habe zu den von mir beantragten Fördermaßnahmen die bei der Naturpark-Geschäftsstelle zur Einsicht ausliegenden und unter http://www.foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser abrufbaren Rechtsgrundlagen (Rechtsvorschriften der Europäischen Union, des Bundes und des Landes, einschließlich der Landesrichtlinien und Verwaltungsvorschriften) sowie die nachstehenden Versicherungen, Erklärungen und sonstigen Ausführungen zur Kenntnis genommen und erkenne sie für mich als verbindlich an:





-	Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Gewährung 	von Zuwendungen für Naturparke in Baden-Württemberg (VwV NPBW)


-	Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendung zur Projektförderung (ANBest-P/K)








Bei EU-Kofinanzierten Maßnahmen zusätzlich:


-	Infoblatt PR-Verpflichtungen 


-	Merkblatt Kürzungen und Sanktionen


-	Merkblatt Vergabe








Ich versichere, dass


-	meine in diesem Zuwendungsantrag gemachten und in den Anlagen enthaltenen Angaben vollständig und richtig sind;


-	ich keine anderen öffentlichen Mittel für den gleichen Tatbestand unzulässig von Dritten erhalten bzw. beantragt habe.


-	die Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch nicht vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids bzw. der Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns begonnen wird.


-	ich jede Veränderung, die dazu führt, dass die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse nicht mehr mit meinen Angaben bzw. Erklärungen übereinstimmen, der bewilligenden Stelle unverzüglich schriftlich mitteilen werde.


-	es sich bei meinem Unternehmen nicht um ein „Unternehmen in Schwierigkeiten“ im Sinne der Mitteilung 	der Kommission (ABl. 2014/C 249/01) Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten handelt.


-	sich mein Unternehmen (nur landwirtschaftliche Betriebe) mit keinem Unternehmensteil in Auflösung befindet, weder nach § 41 Satz 1 noch nach § 69 Abs. 3 Satz 1 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes.


-	über mein Unternehmen zum Zeitpunkt der Antragstellung weder ein Insolvenzverfahren eröffnet noch vom Insolvenzgericht Sicherungsmaßnahmen nach §§ 21 ff. der Insolvenzordnung angeordnet wurden.


-	gegen mich bzw. gegen eine für mich handelnde Person in den letzten fünf Jahren keine Geldbuße von wenigstens 2.500 Euro nach § 404 Absatz 2 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch rechtskräftig verhängt wurde oder ich  bzw. eine für mich handelnde Person  nach den §§ 10, 10a oder 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zu keiner Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt wurde.





Mir ist bekannt, dass


-	der Antrag im Falle fehlender oder nicht fristgemäß nachgereichter Unterlagen abgelehnt werden kann.


-	von der zuständigen Behörde weitere Unterlagen, die zur Beurteilung der Antragsberechtigung, der Antragsvoraussetzungen sowie zur Festsetzung der Höhe der Förderung erforderlich sind, auch für die Vergangenheit angefordert werden können.


-	kein Rechtsanspruch auf die Bewilligung des Antrags besteht.


-	für die Angaben in diesem Antrag keine Rechtsverpflichtung aufgrund einer Rechtsvorschrift besteht, die 	Erteilung dieser Auskünfte jedoch Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen und daher für die Bearbeitung des Antrags erforderlich ist (§ 11 Abs. 2 Satz 3 LDSG) und der Antrag nur über EDV bearbeitet werden kann. 


-	die zuständige Behörde unter den Voraussetzungen des § 36 Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) Auflagen auch nachträglich aufnehmen, ändern oder ergänzen kann


- 	mir keine Zahlungen zustehen, wenn ich die für den Erhalt solcher Zahlungen erforderlichen Voraussetzungen künstlich 	geschaffen habe, um einen den Zielen der betreffenden Stützungsregelung zuwiderlaufenden Vorteil zu verschaffen.


-	Doppelfinanzierungen des gleichen Tatbestandes unzulässig sind. 


-	öffentliche Fördermittel von anderen Dienststellen, Kommunen, Landkreisen oder einer Förderbank (auch nach Erteilung eines Zuwendungsbescheids) zu benennen sind. 


-	Bund und Länder sowie juristische Personen, deren Kapitalvermögen sich  zu mindestens 25% in den Händen der vorgenannten Körperschaften befindet, als Zuwendungsempfangende ausgeschlossen sind.


2. De-minimis-Beihilfen


Mir ist bekannt, dass bei der Förderung im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen pro Antragsteller/Antragstellerin der Höchstbetrag von 200.000 Euro innerhalb von drei Steuerjahren (laufendes und die zwei vorangegangenen Steuerjahren) einzuhalten ist. Eine entsprechende Erklärung ist im Fall einer Beantragung auf De-minimis-Beihilfe beigefügt


3. Subventionserhebliche Tatsachen


Mir ist bekannt, dass alle Angaben meines Antrags – einschließlich aller Anlagen – subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 1 des Landessubventionsgesetzes vom 1. März 1977 (GBl. S. 42) in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) sind.


Ich erkläre, dass die Gründung meines Unternehmens bzw. die Umwandlung in eine andere Rechtsform nicht der missbräuchlichen Umgehung der Bestimmungen über Begrenzungen von Beihilfezahlungen im Sinne des Subventionsgesetzes dient.


Mir ist bekannt, dass


-	ich nach § 3 Abs. 1 des Subventionsgesetzes verpflichtet bin, der zuständigen Behörde unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die Auswirkungen auf die Bewilligung, die Gewährung, die Weitergewährung, die Inanspruchnahme oder das Belassen der Beihilfezahlungen haben oder ihr entgegenstehen oder für die Rückforderung der Leistungen erheblich sind;


-	falsche, unvollständige oder unterlassene Angaben zur Strafverfolgung führen können und mir auch die Kosten für Kontrollmaßnahmen auferlegt werden können;


-	die zuständige Behörde verpflichtet ist, Tatsachen, die den Verdacht eines Subventionsbetrugs begründen, der Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen.


Zu den subventionserheblichen Tatsachen gehören insbesondere


-	die Angaben dieses Antrags und in den beigefügten Anlagen sowie in den dazu nachgereichten oder nachgeforderten Unterlagen;


-	die Angaben in den Verwendungsnachweisen und den Belegen über die durchgeführten Investitionen;


-	die Sachverhalte, von denen der Wiederruf oder die Rücknahme der Bewilligung und die Erstattung der Zuwendung abhängen.









4. Prüf- und Betretungsrechte


Mir ist bekannt, dass den zuständigen Behörden der Europäischen Union, des Bundes und des Landes im Rahmen ihrer Zuständigkeit und deren Beauftragten sowie ihren Prüforganen im Rahmen ihrer Befugnisse


-	das Betreten von Betriebs-, Geschäfts- und Lagerräumen sowie von Betriebs- oder Vertragsflächen gestattet ist.


-	(auch nachträglich) das Recht haben, das Vorliegen der Voraussetzungen durch Kontrollen (z.B. durch Besichtigung an Ort und Stelle, einschließlich Entnahme von Pflanzen- und Bodenproben) zur prüfen und entsprechende Auskünfte einzuholen.


-	auf Verlangen von den Zuwendungsempfangenden die in Betracht kommenden Bücher, Aufzeichnungen, Belege, Rechnungen, Schriftstücke, Datenträger und Karten sowie die sonstigen Unterlagen zur Einsicht zur Verfügung zu stellen sowie Auskünfte zu erteilen sind und die erforderliche Unterstützung zu gewähren ist. Diese Pflicht zur Mitwirkung, namentlich auch zur Herausgabe von (auch Personal-)Daten der Beteiligten, gilt ausdrücklich auch für Fälle der Weitergabe von Fördermitteln an Dritte (soweit zulässig) oder der Verwendung von Fördermitteln für Dritte (soweit zulässig) oder unter Beteiligung von Dritten (soweit zulässig). 


-	bei automatisiert geführten Aufzeichnungen der Zuwendungsempfänger verpflichtet ist, auf eigene Kosten die erforderlichen Ausdrucke zu erstellen, soweit die genannten Stellen und Prüforgane dies verlangen.


Ich habe ausdrücklich zur Kenntnis genommen, dass der Zuwendungsbescheid widerrufen und die Zuwendung zurückgefordert wird, wenn der Zuwendungsempfänger oder eine von diesem beauftragte oder bevollmächtigte Person die Kontrolle verhindert und/ oder sich seinen insofern bestehenden Mitwirkungspflichten verweigert.


5. Aufbewahrungsfrist


Ich verpflichte mich, alle Unterlagen, Aufzeichnungen, Belege, Bücher und Baupläne sowie sonstige Antragsunterlagen mindestens für die im Bewilligungsbescheid genannte Zweckbindungsdauer aufzubewahren. Beginn des Zweckbindungszeitraums ist der 01. Januar des auf die Schlusszahlung (Endverwendungsnachweises) folgenden Kalenderjahres. Ist im Bewilligungsbescheid keine Zweckbindungsdauer genannt, so sind die oben genannten Unterlagen mindestens fünf Jahre aufzubewahren, soweit nicht nach anderen Rechtsvorschriften eine längere Aufbewahrung vorgeschrieben ist.


6. Verzinsung


Zu Unrecht gewährte Beträge sind zurückzuzahlen. Gegebenenfalls werden für den zu Unrecht gewährten Betrag gemäß Artikel 63 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 i.V.m. § 49a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) Zinsen berechnet. 









7. Datenschutz


Mir ist bekannt, dass für die Angaben in diesem Zuwendungsantrag keine Verpflichtung auf Grund einer Rechtsvorschrift besteht. Die Angaben im Zuwendungsantrag (einschließlich der Anlagen) und die Einholung der Auskünfte durch die zuständigen Bewilligungsbehörden sind zur Bearbeitung der beantragten Fördermaßnahmen erforderlich (§ 14 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (LDSG)). Der Antragsteller/ die Antragstellerin hat ein Recht auf Auskunft über die zu seiner/ ihrer Person gespeicherten Daten und den Zweck der Datenverarbeitung (§ 21 Abs. 1 LDSG) sowie auf Berichtigung unrichtiger Daten (§ 22 LDSG).


Ich bin damit einverstanden, dass das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission einen jährlich vorgesehenen Bericht gemäß VO (EU) 2015/1589 Artikel 26 übermittelt. Die ist notwendig damit die Europäische Kommission die Beihilferegelungen verfolgen kann. In die Berichterstattung fließen diejenigen Informationen ein, die für die Kommission notwendig sind, um feststellen zu können, dass alle beihilferechtlichen Vereinbarkeitsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Informationen werden nur für die Zwecke der Berichterstattung und des Monitorings verwendet.


Ich bin damit einverstanden, dass die von mir vorgegebenen Daten zur Erstellung von anonymisierten Auswertungen und zur Erledigung von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange durch das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, die Regierungspräsidien oder die unteren Verwaltungsbehörden in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich verwendet werden.


Zusätzliche Verpflichtungen/Bestimmungen bei EU-Kofinanzierten Maßnahmen (in der Regel ab einer beantragten Gesamtzuwendung in Höhe von 10.000 Euro)


8. Kürzungen und Sanktionen


Mir ist bekannt, dass Zuwendungen bei falschen, unvollständigen oder unterlassenen Angaben oder bei Verstößen gegen Bestimmungen, Auflagen und Verpflichtungen gekürzt und zuzüglich Zinsen zurückgefordert werden können (auch für die Vorjahre) sowie ggf. zusätzliche Sanktionen und (Förder-) Ausschlüsse möglich sind. Das als Bestandteil dieses Antrags als Anlage beigefügte "Merkblatt Kürzungen und Sanktionen" habe ich ausdrücklich zur Kenntnis genommen.


9. Aufrechnung


Mir ist bekannt, dass 


-	durch meine Unterschrift die Vereinbarung geschlossen wird (Aufrechnungsvertrag), dass sämtliche bestehende und künftig entstehende Forderungen gegen mich aufgrund von Fördermaßnahmen, die aus dem EGFL (z.B. Betriebsprämie) oder im Rahmen des Maßnahmen- und Entwicklungsplanes Ländlicher Raum Baden-Württemberg (MEPL) aus dem ELER finanziert werden, mit meinen vorhandenen oder künftig entstehenden Ansprüchen auf Zuwendungen aus land- und forstwirtschaftlichen Fördermaßnahmen auch maßnahmenübergreifend zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorrangig aufgerechnet und ggf. zusätzliche Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet werden.


-	ich durch meine Unterschrift einwillige, dass Forderungsabtretungen zugunsten Dritter gemäß § 399 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und Verpfändungen an Dritte gemäß §§ 1273 ff. BGB in Verbindung mit § 399 BGB ausgeschlossen sind, es sei denn, die Abtretungs- und Verpfändungserklärung erhält sinngemäß folgenden Passus: „Ansprüche des Landes Baden-Württemberg aufgrund von Rückforderungen aus Fördermaßnahmen, die aus dem EGFL oder im Rahmen des MEPL finanziert werden, können vorrangig vor dieser Vereinbarung/ Erklärung abgerechnet werden. Dies gilt auch für solche Rückforderungen, die bis zur Auszahlung der abgetretenen oder verpfändeten Ansprüche noch entstehen und seitens des Landes Baden-Württemberg geltend gemacht werden.“.


-	durch meine Unterschrift die Vereinbarung geschlossen wird, dass Abtretungen meiner Ansprüche auf 	Zuwendungen grundsätzlich nur wirksam sind, wenn die Abtretung unter Vorlage der schriftlichen Abtretungsvereinbarung innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der Vereinbarung und bis spätestens einen Monat vor Zahlung der Zuwendung dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz – Dienstsitz Kornwestheim, Referat 13-K, Postfach 1565, 70803 Kornwestheim - angezeigt wird.









10. Evaluierung


Mir ist bekannt, dass Antragstellende und Zuwendungsempfangende verpflichtet sind, sämtliche Auskünfte zu erteilen, die im Rahmen der Evaluierung gemäß Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 von der Verwaltungsbehörde oder einer von der Verwaltungsbehörde beauftragten Stelle angefordert werden. Die erforderlichen Daten können den Zeitraum vor, während und nach dem Förderzeitraum umfassen. Zusätzlich können Einzelbetriebe als Fallbeispiele evaluiert werden. Fehlende Mitwirkung an der Evaluierung kann zum Förderausschluss führen.


11. Publizität


Mir ist bekannt, dass bei EU-kofinanzierten Investitionsvorhaben aus dem ELER die Zuwendungsempfangenden zur Einhaltung bestimmter Auflagen bezüglich der Information und Öffentlichkeitsarbeit verpflichtet sind. Die Zuwendungsempfangenden haben auf die Förderung des Landes Baden-Württemberg und der Europäischen Union hinzuweisen. Das als Bestandteil dieses Antrags als Anlage beigefügte “Infoblatt PR-Verpflichtungen“, aus dem sich die im konkreten Einzelfall einzuhaltenden Publizitätsverpflichtungen ergeben, habe ich ausdrücklich zur Kenntnis genommen. Weitere Vorgaben zur Publizität regeln die Verordnungen der EU in der jeweils geltenden Fassung.


12. Transparenz


Unterrichtung der Begünstigten von Mitteln aus den Europäischen Agrarfonds (EGFL/ELER) über die Veröffentlichung und Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Artikel 113 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik (Horizontale Verordnung) 


Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind gemäß Artikel 111 ff. der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der gemeinsamen Agrarpolitik sowie gemäß Art. 57 ff. der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 908/2014 verpflichtet, die Begünstigten von Mitteln aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) spätestens zum 31. Mai jeden Jahres nachträglich für das vorangegangene Jahr im Internet zu veröffentlichen. 


Zum Zweck des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Union können die Daten der Begünstigten von Rechnungsprüfungs- und Untersuchungseinrichtungen der Europäischen Union, des Bundes, der Länder, der Kreise und der Gemeinden verarbeitet werden. 


Mit der Veröffentlichung der Daten über die Begünstigten aus den Europäischen Agrarfonds verfolgt die Europäische Union das Ziel, die Transparenz der Verwendung der Unionsmittel und die Öffentlichkeitswirkung und Akzeptanz der Europäischen Agrarpolitik zu verbessern sowie die Kontrolle der Verwendung der EU-Unionsmittel zu verstärken. 


Die Veröffentlichungspflicht besteht für alle ab dem EU-Haushaltsjahr 2014 (Beginn: 16.10.2013) an die Begünstigten getätigten Zahlungen aus den o.g. EU-Agrarfonds. Dazu gehören u.a. alle im Antragsjahr 2013 beantragten Direktzahlungen.


Die Veröffentlichung enthält gemäß Art. 111 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der gemeinsamen Agrarpolitik folgende Informationen:


a) den Namen der Begünstigten, und zwar


· bei natürlichen Personen Vorname und Nachname;


· den vollständigen eingetragenen Namen mit Rechtsform, sofern der Begünstigte eine juristische Person ist, die nach der Gesetzgebung des betreffenden Mitgliedstaats eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt;


· den vollständigen eingetragenen oder anderweitig amtlich anerkannten Namen der Vereinigung, sofern der Begünstigte eine Vereinigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit ist;


b) die Gemeinde, in der der Begünstigte wohnt oder eingetragen ist, sowie gegebenenfalls die Postleitzahl bzw. der Teil der Postleitzahl, der für die betreffende Gemeinde steht;









c) eine Aufschlüsselung der Beträge der Zahlungen für jede aus dem EGFL und aus dem ELER finanzierte Maßnahme gemäß Artikel 57 in Verbindung mit Anhang XIII der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 908/2014 sowie die Summe dieser Beträge, die jeder Begünstigte in dem betreffenden Haushaltsjahr erhalten hat;


d) eine Beschreibung der aus dem EGFL bzw. dem ELER finanzierten Maßnahmen unter Angabe des Fonds, aus dem die Zahlungen gemäß Buchstabe c) gewährt werden und der Art und des Ziels jeder Maßnahme.


Die zu veröffentlichenden Beträge der Zahlungen für die aus dem ELER finanzierten Maßnahmen entsprechen dem Gesamtbetrag der öffentlichen Zahlungen, einschließlich des Beitrags der Europäischen Union und des nationalen Beitrags.


Ausgenommen von der Veröffentlichung des Namens sind gemäß Artikel 112 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 Begünstigte, deren Gesamtbetrag an Beihilfen aus den EU-Agrarfonds in einem Jahr gleich oder niedriger als der von dem Mitgliedstaat im Rahmen der Kleinerzeugerregelung nach Titel V der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 festgelegte Schwellenwert (in Deutschland:1.250,-- €) ist. In diesem Fall wird der Begünstigte durch einen Code angegeben. Sollte die Identifizierung einer natürlichen Person als Begünstigte auf Grund der unter b), c) und d) aufgeführten Informationen infolge einer begrenzten Anzahl von in der Gemeinde wohnhaften oder eingetragenen Begünstigten dennoch möglich sein, werden – um dies zu verhindern - die Informationen unter Angabe der nächstgrößeren Verwaltungseinheit, zu der diese Gemeinde gehört, veröffentlicht.


Die Verpflichtung zur Veröffentlichung erfolgt auf folgender rechtlichen Grundlage: 


- Verordnung (EU) Nr.1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549)


- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 908/2014 der Kommission vom 6.August 2014 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Zahlstellen und anderen Einrichtungen, der Mittelverwaltung, des Rechnungsabschlusses und der Bestimmungen für Kontrollen, Sicherheiten und Transparenz (ABl. L 255 vom 28.8.2014, S. 59),


- Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz (AFIG), 


- der Agrar- und Fischerei-Informationen-Verordnung (AFIV)


in den jeweils geltenden Fassungen.


Die Informationen werden auf einer speziellen – vom Bund und den Ländern gemeinsam betriebenen – Internetseite der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) unter der Internetadresse


www.agrar-fischerei-zahlungen.de


von den für die Zahlungen zuständigen Stellen des Bundes und der Länder veröffentlicht. Sie bleiben vom Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung an zwei Jahre lang zugänglich.


Für die personenbezogenen Daten bleiben die Vorschriften der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Abl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31) in der jeweils gültigen Fassung sowie die nationalen Datenschutzbestimmungen des Bundes und der Länder  unberührt. Auf die in diesen Rechtsvorschriften geregelten Datenschutzrechte und die Verfahren zur Ausübung dieser Rechte bei den für die betreffenden Zahlungen zuständigen Stellen des Bundes und der Länder wird verwiesen.


Die Europäische Kommission hat unter ihrer zentralen Internetseite eine Website


http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_de


eingerichtet, die auf die Veröffentlichungs-Internetseiten aller Mitgliedstaaten hinweist.





Die Einverständniserklärung ist widerruflich erteilt. Mir ist bekannt, dass im Falle des Widerrufs dem Antrag nicht entsprochen werden kann.
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Erklärung  
über erhaltene und beantragte De-minimis-Beihilfen durch den 


Zuwendungsempfänger (De-minimis-Erklärung): 


Angaben des antragstellenden Unternehmens 
Name, Vorname bzw. Name der juristischen Person 


Straße, Hausnummer 


PLZ, Ort (Anschrift) 


Förderaktenzeichen: 


Erklärung 
zum Antrag auf Gewährung einer De-minimis-Beihilfe 


Von den Erläuterungen zu De-minimis-Beihilfen für Zuwendungsempfänger habe ich/haben wir 


Kenntnis genommen. 


Ich/wir erkläre(n), dass mir/dem Unternehmen oder einem mit mir/uns im Sinne von Artikel 2 Abs. 2 der 


Verordnung (EU) Nr. 1407/20131 verbundenen Unternehmen über die beantragte Beihilfe hinaus keine 


weiteren bzw. nur die von mir/uns aufgeführten De-minimis-Beihilfen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 


1407/2013 (De-minimis-Verordnung für den gewerblichen Bereich), der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 


(bis Ende 2013 gültige gewerbliche De-minimis-Verordnung), der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 


(Agrar-De-minimis-Verordnung), der Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 (bis Ende 2013 gültige Agrar-De-


minimis-Verordnung), der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 (Fischerei-De-minimis-Verordnung) der 


Verordnung (EG) Nr. 875/2007 (bis Ende 2013 gültige Fischerei-De-minimis-Verordnung) und/oder der 


Verordnung (EU) Nr. 360/2012 (DAWI-De-minimis) im laufenden Steuerjahr sowie in den 


vorangegangenen zwei Steuerjahren gewährt wurden. 


Im laufenden Steuerjahr sowie in den vorangegangenen zwei Steuerjahren erhaltene De-minimis-


Beihilfen und/oder DAWI-De-minimis-Beihilfen: 


1 Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (Amtsblatt 
der EU L 352 vom 24.12.2013) 
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Datum des 


Zuwendungs-


bescheides/ 


-vertrages 


Zuwendungs-


geber (Beihilfen-


geber) 


Aktenzeichen bitte 


angeben 


Form der Beihilfe 


(z. B. Zuschuss, 


Darlehen, 


Bürgschaft) 


Fördersumme  


in Euro  


Subventionswert 


(Bruttosubven-


tionsäquivalent) 


 in Euro 
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De-minimis-Regelung Gesamtfördersumme 
Euro 


Gesamtsubventionswert 
Euro 


gewerbliche De-minimis-Beihilfe 


Agrar-De-minimis-Beihilfe 


DAWI-De-minimis-Beihilfe 


Fischerei-De-minimis-Beihilfe 


Darüber hinaus habe ich/haben wir oder ein mit mir/uns verbundenes Unternehmen im laufenden 


Steuerjahr sowie in den zwei vorangegangenen Steuerjahren 


keine weiteren De-minimis-Beihilfen nach der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 (De-minimis 


gewerblicher Bereich), der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 (Agrar-De-minimis), der Verordnung 


(EG) Nr. 717/2014 (De-minimis) und/oder der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 (DAWI-De-minimis) 


beantragt,  


die nachstehend aufgeführten De-minimis-Beihilfen nach der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 (De-


minimis gewerblicher Bereich), der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 (Agrar-De-minimis), der 


Verordnung (EG) Nr. 717/2014 (Fischerei-De-minimis) und/oder der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 


(DAWI-De-minimis) beantragt, die noch nicht bewilligt wurden: 
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Datum des 


Zuwendungs-


bescheides/ 


-vertrages 


Zuwendungs-


geber (Beihilfen-


geber) 


Aktenzeichen bitte 


angeben 


Form der Beihilfe 


(z. B. Zuschuss, 


Darlehen, 


Bürgschaft) 


Fördersumme  


in Euro  


Subventionswert 


(Bruttosubventions


äquivalent) in Euro  
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De-minimis-Regelung Gesamtfördersumme 
Euro 


Gesamtsubventionswert 
Euro 


gewerbliche De-minimis- 
Beihilfe 


Agrar-De-minimis-Beihilfe 


DAWI-De-minimis-Beihilfe 


Fischerei-De-minimis-
Beihilfe 


Die hier beantragte De-minimis-Beihilfe wird 


nicht mit weiteren Beihilfen für dieselben förderfähigen Aufwendungen kumuliert, 


mit folgender/n Beihilfe/n für dieselben förderfähigen Aufwendungen kumuliert: 


Datum des Zuwen-
dungsbescheides/ 
-vertrages 


Zuwendungsgeber 
(Beihilfengeber) 


Aktenzeichen bitte 
angeben 


Form der Beihilfe  
(z. B. Zuschuss, Dar-
lehen, Bürgschaft) 


Fördersumme in 
Euro 


Subventionswert 
(Bruttosubventions-
äquivalent) in Euro 


Mir/uns ist bekannt, dass die vorstehend gemachten Angaben subventionserheblich im Sinne des § 264 


des Strafgesetzbuches (StGB) sind. Nach dieser Vorschrift wird u. a. bestraft, wer einem 


Subventionsgeber über subventionserhebliche Tatsachen für sich oder einen anderen unrichtige oder 


unvollständige Angaben macht, die für ihn oder den anderen vorteilhaft sind (Subventionsbetrug). 


Ich/wir verpflichte(n) mich/uns, Änderungen der vorgenannten Angaben der die Beihilfe gewährenden 


Stelle mitzuteilen, sofern sie mir/uns vor der Zusage für die hier beantragte Förderung bekannt werden. 


(Ort, Datum, Unterschrift) 
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[bookmark: _GoBack]Erklärung 


über erhaltene und beantragte De-minimis-Beihilfen durch den Zuwendungsempfänger (De-minimis-Erklärung):





Angaben des antragstellenden Unternehmens


			Name, Vorname bzw. Name der juristischen Person





			[bookmark: Text1]     





			Straße, Hausnummer





			[bookmark: Text2]     





			PLZ, Ort (Anschrift)





			[bookmark: Text3]     











Förderaktenzeichen: 


			[bookmark: Text4]     











Erklärung


zum Antrag auf Gewährung einer De-minimis-Beihilfe





Von den Erläuterungen zu De-minimis-Beihilfen für Zuwendungsempfänger habe ich/haben wir Kenntnis genommen.





Ich/wir erkläre(n), dass mir/dem Unternehmen oder einem mit mir/uns im Sinne von Artikel 2 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013[footnoteRef:1] verbundenen Unternehmen über die beantragte Beihilfe hinaus keine weiteren bzw. nur die von mir/uns aufgeführten De-minimis-Beihilfen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 (De-minimis-Verordnung für den gewerblichen Bereich), der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 (bis Ende 2013 gültige gewerbliche De-minimis-Verordnung), der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 (Agrar-De-minimis-Verordnung), der Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 (bis Ende 2013 gültige Agrar-De-minimis-Verordnung), der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 (Fischerei-De-minimis-Verordnung) der Verordnung (EG) Nr. 875/2007 (bis Ende 2013 gültige Fischerei-De-minimis-Verordnung) und/oder der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 (DAWI-De-minimis) im laufenden Steuerjahr sowie in den vorangegangenen zwei Steuerjahren gewährt wurden. [1:  Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (Amtsblatt der EU L 352 vom 24.12.2013)] 






Im laufenden Steuerjahr sowie in den vorangegangenen zwei Steuerjahren erhaltene De-minimis-Beihilfen und/oder DAWI-De-minimis-Beihilfen:


			Datum des Zuwendungs-bescheides/


-vertrages


			Zuwendungs-geber (Beihilfen-geber)


Aktenzeichen bitte angeben


			Form der Beihilfe


(z. B. Zuschuss, Darlehen, Bürgschaft)


			Fördersumme 


in Euro 


			Subventionswert (Bruttosubven-tionsäquivalent)


 in Euro 


			Agrar-De-minimis-Beihilfe


			gewerbliche De-minimis- Beihilfe


			DAWI-De-minimis-Beihilfe


			Fischerei-De-minimis-Beihilfe
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Darüber hinaus habe ich/haben wir oder ein mit mir/uns verbundenes Unternehmen im laufenden Steuerjahr sowie in den zwei vorangegangenen Steuerjahren





[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|	keine weiteren De-minimis-Beihilfen nach der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 (De-minimis gewerblicher Bereich), der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 (Agrar-De-minimis), der Verordnung (EG) Nr. 717/2014 (De-minimis) und/oder der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 (DAWI-De-minimis) beantragt, 





[bookmark: Kontrollkästchen3]|_|	die nachstehend aufgeführten De-minimis-Beihilfen nach der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 (De-minimis gewerblicher Bereich), der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 (Agrar-De-minimis), der Verordnung (EG) Nr. 717/2014 (Fischerei-De-minimis) und/oder der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 (DAWI-De-minimis) beantragt, die noch nicht bewilligt wurden:


			Datum des Zuwendungs-bescheides/


-vertrages


			Zuwendungs-geber (Beihilfen-geber)


Aktenzeichen bitte angeben


			Form der Beihilfe


(z. B. Zuschuss, Darlehen, Bürgschaft)


			Fördersumme 
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			Subventionswert (Bruttosubventionsäquivalent) in Euro 


			Agrar-De-minimis-Beihilfe


			gewerbliche De-minimis- Beihilfe


			DAWI-De-minimis-Beihilfe
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Die hier beantragte De-minimis-Beihilfe wird


|_|	nicht mit weiteren Beihilfen für dieselben förderfähigen Aufwendungen kumuliert,


[bookmark: Kontrollkästchen6]|_|	mit folgender/n Beihilfe/n für dieselben förderfähigen Aufwendungen kumuliert:





			Datum des Zuwendungsbescheides/


-vertrages


			Zuwendungsgeber (Beihilfengeber)





Aktenzeichen bitte angeben


			Form der Beihilfe 


(z. B. Zuschuss, Darlehen, Bürgschaft)


			Fördersumme in 
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			Subventionswert (Bruttosubventionsäquivalent) in Euro





			[bookmark: Text8]     


			     


			     


			     


			     





			     


			     


			     


			     


			     








Mir/uns ist bekannt, dass die vorstehend gemachten Angaben subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) sind. Nach dieser Vorschrift wird u. a. bestraft, wer einem Subventionsgeber über subventionserhebliche Tatsachen für sich oder einen anderen unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die für ihn oder den anderen vorteilhaft sind (Subventionsbetrug).
Ich/wir verpflichte(n) mich/uns, Änderungen der vorgenannten Angaben der die Beihilfe gewährenden Stelle mitzuteilen, sofern sie mir/uns vor der Zusage für die hier beantragte Förderung bekannt werden.
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Formular für kommunale Antragsteller/innen 
Stellungnahme der Rechtsaufsichtbehörde 


Stand: 15.07.2016 
 
 
Finanzierungsnachweis Naturparkförderung 
 
 
Rechtsaufsichtsbehörde: 
 
 


 
Antragsteller/in: 
 
 
Bearbeiter/in 
 
 


E-Mail Telefon-Nr. 


 
Projekt: 
Titel 
 
Beschreibung 
 
 
Beantragte Investitionskosten (netto in Euro) 
 
 


 
 
Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde zu den finanz- und 
haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen des Projektvorhabens: 
 
Die Kommune / Der Landkreis ist  ☐ in der Lage 
      ☐ nicht in der Lage 
 
die Investitionskosten des Projekts bis zur Auszahlung des Zuschusses bereitzustellen und 
den Eigenanteil sowie die Folgekosten zu tragen. 
 
Erläuterungen: 
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Projekt:
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			Beantragte Investitionskosten (netto in Euro)




















Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde zu den finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen des Projektvorhabens:





Die Kommune / Der Landkreis ist 	☐ in der Lage


						☐ nicht in der Lage





die Investitionskosten des Projekts bis zur Auszahlung des Zuschusses bereitzustellen und den Eigenanteil sowie die Folgekosten zu tragen.





Erläuterungen:
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